
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/2/19 13Os6/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1981

Norm

StGB §5 F

StGB §9

Rechtssatz

Wo ein rechtserheblicher Tatumstand vom Vorsatz umfaßt, mit anderen Worten ein bestimmter Verbotssachverhalt

erkannt ist, bleibt für einen Rechtsirrtum betre end denselben Umstand denkfolgerichtig kein Raum

(Vorwerfbarkeitsprüfung mit hin überflüssig).
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